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BEGRÜNDUNG  
zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Gießener Straße“ 

in Friedberg - Kernstadt 
_______________________________________________________________________ 
 
 
1. PLANUNGSNOTWENDIGKEIT 
 
1.1 Anlass und Ziel der Planung 
 
Anlass der Planung sind Überlegungen des Grundstückseigentümers den bestehenden 
expert-Markt durch Anbauten zu vergrößern. Geplant ist eine Vergrößerung der Ver-
kaufsfläche von derzeit 1.713 m² auf ca. 2.085 m². Die im Bebauungsplan festgesetzte 
max. Verkaufsfläche von 1.800 m² wird überschritten. Ebenfalls überschritten wird die 
derzeit festgesetzte Baugrenze und durch die Erweiterung der notwendigen Stellplätze 
auch die festgesetzte Grundflächenzahl gem. § 19 (4) BauNVO. Zur Umsetzung der 
Planung ist eine Änderung des Bebauungsplans erforderlich. 
 
Die geplante Vergrößerung des expert-Marktes soll die Wettbewerbssituation verbes-
sern und den Bestand des Marktes sichern. 
 
 
1.2 Vereinfachtes Änderungsverfahren 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Gießener Straße“, werden die Grund-
züge der Planung nicht berührt:  

 die Art der baulichen Nutzung und deren Zweckbestimmung werden an die Vorgaben 
des Regionalen Flächennutzungsplans angepasst 

 durch die vorgesehenen Anbauten erfolgt keine zusätzliche Versiegelung bisher un-
bebauter Flächen 

 die Erweiterung der Parkplatzfläche liegt nach dem derzeit geltenden Bebauungsplan 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bzw. innerhalb der Fläche mit beson-
derer Zweckbestimmung (für Stellplätze und betriebsbedingte Verkehrsflächen) 

 Die Auswirkungen der Planung durch die Erhöhung der Verkaufsfläche wurden vorab 
bezüglich der städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Verträglichkeit geprüft, 
negative städtebauliche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche so-
wohl in Friedberg als auch im Umland (u.a. Bad Nauheim) sind danach nicht zu er-
warten (siehe Kapitel 1.3).   

 
Die Stadt Friedberg kann daher nach § 13 BauGB das vereinfachte Verfahren anwen-
den, da 
 
„1. die Zulässigkeit von Vorgaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird und 
2 .keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter bestehen.“ 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a abgesehen. § 4c BauGB (Überwa-
chung von erheblichen Umweltauswirkungen) ist nicht anzuwenden. Bei der Beteiligung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgese-
hen wird. 
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1.3 Auswirkungen der Planung 
 
Vor Einleitung des Verfahrens zur Bebauungsplan - Änderung wurde zunächst die städ-
tebauliche und versorgungsstrukturelle Verträglichkeit des Vorhabens durch ein Gutach-
ten der GMA – Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung, Köln geprüft. Im Vorder-
grund standen dabei 

 die Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung in Friedberg und im Umland 
(v.a. Bad Nauheim) 

 Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Friedberg und im Umland 

 Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gem. Regionalplan 
und Einzelhandelserlass (siehe Kapitel 3.1) 

 
 
Nach dem Ergebnis des Gutachtens sind durch die nur geringfügige Vergrößerung der 
Verkaufsfläche keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die zentralen Ver-
sorgungsbereiche sowohl in Friedberg als auch im Umland (u.a. Bad Nauheim) zu er-
warten. Das Gutachten kommt zu den städtebaulichen Auswirkungen zu folgendem Fa-
zit:  
  
  „ 4. Städtebauliche Auswirkungen 

Bei der Bewertung der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen (= Umsatzumvertei-
lungen) von Einzelhandelsvorhaben ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen 
Wettbewerbswirkungen und möglichen städtebaulichen oder versorgungsstruktu-
rellen Beeinträchtigungen. Wettbewerbliche Wirkungen können zwar zu – ggf. be-
fristeten – Beeinträchtigungen von Betrieben in der Leistungsfähigkeit führen; das 
interkommunale Abstimmungsgebot gemäß § 2 Abs. 2 BauGB schützt jedoch 
nicht den bestehenden Einzelhandel in den Nachbarkommunen vor Konkurrenz. 
Es geht hierbei vielmehr darum, zu bewerten, ob sich die Ansiedlung eines Ein-
zelhandelsvorhabens negativ auf die städtebauliche Ordnung und Entwicklung in 
der Nachbarkommune auswirkt (vgl. hierzu die Urteile des OVG Münster vom 
06.06.2005, 10 D 145/04.NE und 10 D 148/04.NE). 
 
Zur Ableitung möglicher städtebaulicher und versorgungsstruktureller Auswirkun-
gen wird vor der Rechtsprechung bzw. in der Verwaltungspraxis häufig ein 
Schwellenwert von 10 % Umsatzumverteilung angesetzt. In jüngster Zeit findet 
jedoch diesbezüglich ein Umdenken statt; so reicht das alleinige Abstellen auf die 
voraussichtlichen Umsatzumverteilungsquoten zur Bewertung möglicher Auswir-
kungen eines Einzelhandelsvorhabens auf einen zentralen Versorgungsbereich 
nicht aus. Vielmehr sind hier im Einzelfall auch andere Kriterien wie beispielswei-
se die konkrete städtebauliche Situation der möglicherweise betroffenen zentra-
len Versorgungsbereiche zu berücksichtigen (vgl. Urteile OVG Münster vom 
11.12.2006, 7 A 964/05 und Bundesverwaltungsgericht vom 11.10.2007, 4 C 
7.07). 
Aus gutachterlicher Sicht ist zu ergänzen, dass schon bei Umverteilungsquoten 
von unter 10 % städtebauliche Beeinträchtigungen eintreten können, wenn z. B 
die Schwächung wesentlicher Magnetbetriebe eines zentralen Versorgungsberei-
ches zu prognostizieren ist. Gleichzeitig müssen aber bei Umverteilungen von 
über 10 % nicht zwangsläufig negative städtebauliche Auswirkungen auftreten. 
Das Umschlagen wettbewerblicher in städtebauliche Effekte ist abhängig von der 
Leistungsfähigkeit der betroffenen Betriebe, deren Funktion innerhalb eines Zent-
rums (z. B. Magnetbetrieb) sowie der Stabilität der betroffenen Lage. In die Be-
wertung ist darüber hinaus die Bedeutung der jeweiligen Branche für das Zent-
rum (z. B. Leitbranche, ergänzendes Sortiment) einzustellen. 
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Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass von den durch das Er-
weiterungsvorhabenausgelösten Umsatzumverteilungswirkungen in erster Linie 
sog. Systemwettbewerber, d. h. andere Elektrofachmärkte betroffen sein werden. 
Außerdem werden auch die Spezialabteilungen der Kaufhäuser sowie die Fach-
einzelhändler und Handyläden in untergeordneter Form mit Umsatzverlusten zu 
rechnen haben. Jedoch werden die Fachanbieter auf Grund ihrer Spezialisierung 
und ihrer starken Serviceorientierung weniger stark betroffen sein als die direkten 
Systemwettbewerber gleichen Branchentyps, sodass sich die  Umsatzumvertei-
lungswirkungen bei diesen Anbietern generell auf niedrigerem Niveau bewegen 
werden. Da die diesbezüglichen Betriebe bzw. Sortimente z. T. innenstadtprä-
gend sind, liegt aus städtebaulicher Sicht eine Schutzwürdigkeit im Sinne des 
Bau- und Planungsrechtes vor. 
 
Im Folgenden werden die durch das Planvorhaben hervorgerufenen Umsatzum-
verteilungen hinsichtlich der möglichen städtebaulichen und versorgungsstruktu-
rellen Auswirkungen bewertet. 
 

 Gegenüber den projektrelevanten Anbietern in der Innenstadt von Friedberg 
werden Umverteilungswirkungen in Höhe von insgesamt ca. 5 % bzw. knapp 0,2 
Mio. € wettbewerbswirksam. Diese verteilen sich auf eine Reihe von Anbietern 
mit Sortimentsschwerpunkt im Telekommunikationsbereich sowie der Randsorti-
mentsfläche des Kaufhauses Joh. Die ermittelten Wettbewerbswirkungen wer-
den, bezogen auf einzelne Betriebe, jeweils nur geringe absolute Umsatzumver-
teilungen hervorrufen, aus deren Höhe keine wesentlichen einzelbetrieblichen 
Schwächungen abzuleiten sind. Darüber hinaus übernehmen die bestehenden 
Mobilfunkanbieter und die Randsortimentsfläche des Kaufhauses Joh keine struk-
turprägende Bedeutung für die Friedberger Innenstadt. Ein Umschlagen in nega-
tive städtebauliche oder versorgungsstrukturelle Auswirkungen infolge einer Ver-
kaufsflächenerweiterung des Expert-Marktes am Standort Dieselstraße kann gut-
achterlicherseits ausgeschlossen werden. 
 

 An den dezentralen Standorten Gewerbegebiet West und Industriegebiet 
Süd werden im Elektrowarensegment Umverteilungswirkungen in Höhe von 
ebenfalls bis zu 5 % (ca. 0,2 Mio. €) ausgelöst. Die ermittelten Umverteilungen 
werden v. a. zu Lasten der bestehenden Fachanbieter (u. a. Elektrohaus Schro-
eder, Elektrofachmarkt Häller) mit hoher Serviceorientierung gehen. Aus der Hö-
he der möglichen Umsatzumverteilungswirkungen ist abzuleiten, dass die beste-
henden Betriebe lediglich in geringem Maße tangiert werden und somit keine ein-
zelbetriebliche Gefährdung besteht. Zu den Auswirkungen gegenüber den ge-
nannten Wettbewerbern ist außerdem anzumerken, dass diese in Gewerbege-
bietslagen der Stadt Friedberg ansässig sind, welche grundsätzlich nicht als 
schützenswert i. S. des Baugesetzbuches gelten. Die dargestellten Umsatzum-
verteilungen stellen reine Wettbewerbswirkungen außerhalb des Hauptge-
schäftsbereiches der Friedberger Innenstadt dar. 
 

 In Zone II a (Rosbach v.d.H., Wöllstadt, Niddatal, Florstadt, Reichelsheim, 
Echzell, Wölfersheim) des definierten Einzugsgebietes bestehen keine System-
wettbewerber zum projektierten Expert-Markt. Dort sind ausschließlich kleinteilig 
strukturierte Facheinzelhändler oder Spezialanbieter vorhanden, die aufgrund ih-
rer starken Serviceorientierung, ihrer Spezialisierung, ihrer Reparaturtätigkeiten 
und Beratungsleistungen v. a. Stammkunden ansprechen, welche nur bedingt im 
Wettbewerb mit Elektrofachmärkten stehen, so dass voraussichtlich keine Umver-
teilungswirkungen eintreten werden. Eine Gefährdung der Funktionsfähigkeit der 
Ortskerne der umliegenden Kommunen sind kann somit ausgeschlossen werden. 
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 In Zone II b (Bad Nauheim, Ober-Mörlen) des betrieblichen Einzugsgebietes 
sind nennenswerte Wettbewerbsauseinandersetzungen mit projektrelevanten 
Angebotsstrukturen v. a. innerhalb dezentraler Standortlagen zu erwarten. Ins-
gesamt ist von Umsatzumverteilungswirkungen in Höhe von max. 0,5 Mio. € aus-
zugehen was einer Umverteilungsquote von ca. 6 – 7 % entspricht. Während ei-
nige Anbieter (u. a. Toom Baumarkt, Rewe Center) Elektrowaren lediglich auf 
kleineren Teilflächen anbieten und somit nur in untergeordneter Form im Wettbe-
werb mit dem erweiterten Expert-Markt in Friedberg stehen, wird der überwie-
gende Anteil der Umverteilungswirkungen gegenüber dem Systemwettbewerber 
ProMarkt im Gewerbegebiet „In den langen Morgen“ in der nördlichen Nachbar-
stadt Bad Nauheim wirksam. Unter Berücksichtigung des frequentierten Standor-
tes mit weiteren großflächigen Einzelhandelsnutzungen (Rewe Center, toom 
Baumarkt) im direkten Umfeld ist dieser infolge der projektierten Verkaufsflä-
chenerweiterung von rd. 250 m² jedoch nicht in seinem Bestand gefährdet. Die 
Höhe der ermittelten Umverteilungswirkungen können aus gutachterlicher Sicht 
kompensiert werden. Unabhängig von der Höhe möglicher Wettbewerbswirkun-
gen ist darüber hinaus anzumerken, dass der betroffene Betrieb außerhalb eines 
zentralen Versorgungsbereiches ansässig und folglich nicht als schützenswert i. 
S. des Baugesetzbuches gilt. Die dargestellten Umsatzumverteilungen stellen 
reine Wettbewerbswirkungen außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches 
dar.  
 

 Gegenüber bestehenden Angebotsstrukturen innerhalb des zentralen Versor-
gungsbereiches Innenstadt Bad Nauheim sind nur äußerst geringe Umvertei-
lungswirkungen zu erwarten. Diese bewegen sich bei absoluter Betrachtung am 
Rande einer rechnerischen Nachweisgrenze (insgesamt deutlich unter 0,1 Mio. 
€). Aus der geringen Höhe der Wettbewerbswirkungen können weder städtebau-
liche noch versorgungsstrukturelle Auswirkungen abgeleitet werden. 
 

 Die ermittelten Umverteilungswirkungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. €, welche au-
ßerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes wirksam werden, verteilen sich auf 
eine größere Anzahl von Wettbewerbern in der Region (u. a. Frankfurt), so dass 
hier keine nennenswerten Auswirkungen i. S. von städtebaulichen Beeinträchti-
gungen gegenüber bestehenden Einzelhandelslagen abzuleiten sind.  
 

Zusammenfassend kann die geplante Erweiterung des Expert-Marktes hinsichtlich 
der städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Auswirkungen als verträglich ein-
gestuft werden. Die zu erwartenden Umsatzumverteilungswirkungen konzentrieren 
sich v. a. auf Wettbewerber an dezentralen Standortlagen. Gegenüber den zentralen 
Versorgungsbereichen in Friedberg sowie den benachbarten Städten sind nur gerin-
ge bzw. rechnerisch nicht nachweisbare Umsatzumverteilungen zu prognostizieren; 
aufgrund der geringen Größenordnung möglicher Wettbewerbswirkungen sind nega-
tive städtebauliche oder versorgungsstrukturelle Beeinträchtigungen auszuschlie-
ßen.“ 

 
Das vollständige Gutachten liegt im Stadtbauamt Friedberg vor. 
 
 
2. STANDORTBEDINGUNGEN 
 
2.1 Beschreibung des Geltungsbereiches 
 
Lage, Abgrenzung, Größe 
Der Änderungsbereich umfasst die Flurstücke 2/20 und 2/21 in der Gemarkung Fried-
berg, Flur 7 und hat eine Größe von ca. 10.000 m².   
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Topografie: 
Das Gelände fällt von Norden nach Süden ab. Der Höhenunterschied zwischen nördli-
cher und südlicher Grundstücksgrenze beträgt ca. 6 m. Im Norden liegt das Gelände bei 
ca. 145 m üNN, an der südlichen Grundstücksgrenze bei ca. 139 m üNN.  
 
2.2 Bisherige Nutzung 
 
Das bebaute Grundstück wird bereits gewerblich genutzt. Das Gewerbeobjekt auf dem 
Grundstück gliedert sich einen 2-geschossigen Gebäudeteil und einen 1-geschossigem 
Gebäudeteil. Das Untergeschoss des 2-geschossigen Gebäudeteils wird als Parkdeck 
genutzt (42 Stellplätze gem. Baugenehmigung). Darüber befinden sich Lagerräume und 
eine Videothek. Im Obergeschoss eine Spielothek sowie eine Tanzschule. Der 1-
geschossige Gebäudeteil wird durch den expert-Markt genutzt. Aufgrund des vorhande-
nen Geländeverlaufs liegt das Erdgeschoss der nördlichen Halle auf Höhe des 1. Ober-
geschosses des 2-geschossigen Gebäudeteils im Süden. 
 
Der nördliche Grundstücksteil wird durch den Grundstückseigentümer privat für Wohn-
zwecke (Wohnhaus mit Garten) genutzt. 
 

 
Luftbild, März 2012 
 
2.3 Benachbarte Nutzungen 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich des Gewerbegebietes „Gießener Straße“. Westlich und 
südlich des Grundstücks Dieselstr. 5 grenzt gewerbliche Nutzung an.  
Östlich des Grundstücks verläuft die Gießener Straße (K 22) die in nördlicher Richtung 
an die B3 Richtung Bad Nauheim und die B455 Richtung Wölfersheim anbindet.  Jen-
seits der Gießener Straße grenzt Wohnbebauung an (Burgfeldsiedlung).  
Nutzungsunverträglichkeiten sind nicht bekannt. 
 
2.4 Boden 
 
Das Grundstück ist bis auf den Bereich, der vom Grundstückseigentümer als privater 
Hausgarten genutzt wird, komplett versiegelt.  
 
Altlasten: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befand sich ehemals eine Tankstelle; diese 
wurde 1992 stillgelegt. Die vorhandenen Lagertanks wurden ordndungsgemäß gereinigt, 
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entgast und eingeschlämmt. Die Fläche ist vollversiegelt und wird seither als Stellplatz-
fläche genutzt. Um einen baulichen Eingriff in Zukunft auszuschließen, wurde dieser Be-
reich im derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan aus der überbaubaren Fläche herausge-
nommen und als Altlastenverdachtsfläche gekennzeichnet sowie als Fläche für Stellplät-
ze festgesetzt.  
Hier ergibt sich durch die Planung keine Änderung.  
 
2.5 Äußere Erschließung 
 
Der bestehende Elektrofachmarkt wird von der Westseite des Grundstücks über die Die-
selstraße und somit über das angrenzende Gewerbegebiet erschlossen.  Es gibt keine 
direkte Anbindung des Grundstücks an die Gießener Straße.  
Auf der Gießener Straße befinden sich in unmittelbarer Nähe Haltepunkte der öffentli-
chen Buslinien (FB-05, FB-10). 
 
 
3 ÜBERGEORDNETE ZIELE 
 
3.1 Regionalplan/ Regionaler Flächennutzungsplan 
 
Der Regionale Flächennutzungsplan bildet zusammen mit dem Regionalplan Südhessen 
ein gemeinsames Planwerk. Der Bereich ist hier als Sondergebiet „Elektrofachhandel“ 
dargestellt.  

 
Die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) Köln hat im Auftrag der Stadt 
Friedberg u.a. die Auswirkungen der Planung auf die Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung gem. Regionalplan geprüft. Im Gutachten wurden die wesentlichen Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung aus dem Landesentwicklungsplan Hessen 2000 in 
Verbindung mit dem Regionalplan Südhessen 2010 dargestellt und kommentiert: 
 
Auszug GMA-Gutachten: 

- Gemäß Zentralitätsgebot/Kongruenzgebot sind großflächige Einzelhandelspro-
jekte grundsätzlich nur in Ober- und Mittelzentren zulässig. Standorte außerhalb 
der zentralen Ortsteile sind dabei auszuschließen. Großflächige Einzelhandels-
vorhaben haben dabei nach Verkaufsflächengröße, der Sortimentsgruppen und 
des daraus resultierenden Einzugsbereichs den zentralörtlichen Einzugsbereich 
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(Versorgungsbereich) zu beachten. Durch die Lage in einem Mittelzentrum mit 
Teilfunktion eines Oberzentrums erfüllt das Planvorhaben in Friedberg die Vorga-
ben des Zentralitätsgebotes. 
Hinsichtlich des Kongruenzgebotes ist darauf hinzuweisen, dass sich das betrieb-
liche Einzugsgebiet des projektierten Expert-Marktes neben der Stadt Friedberg 
selbst auch auf Mittel- und Unterzentren im Umland bezieht und dadurch der Mit-
telbereich der Stadt Friedberg geringfügig überschritten wird. Bereits heute be-
stehen jedoch Einkaufsverflechtungen aus diesen Bereichen (u. a. Gemeinde 
Echzell) zum Einzelhandelsstandort Friedberg, so dass das Planvorhaben nicht 
zu einer faktischen Ausdehnung des Einzugsgebietes der Stadt Friedberg führen 
wird.  
 

- Das siedlungsstrukturelle Integrationsgebot besagt, dass Sondergebiete für 
großflächigen Einzelhandel gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO nur in den im Regional-
plan ausgewiesenen „Siedlungsbereichen“ zulässig sind. Laut RegFNP befindet 
sich der Vorhabenstandort innerhalb eines Sondergebietes, das für die Ansied-
lung großflächiger Einzelhandelsbetriebe vorgesehen ist. Die räumliche Distanz 
des Standortes zur Innenstadt entspricht nicht dem städtebaulichen Integrati-
onsgebot. Es besteht jedoch eine Anbindung an den ÖPNV. 

 
- Gemäß Beeinträchtigungsverbot dürfen großflächige Einzelhandelsvorhaben 

die Funktionsfähigkeit von – auch benachbarten – zentralen Orten und ihrer be-
reits integrierten Geschäftszentren/Versorgungskerne nicht wesentlich beein-
trächtigen. Als Schwellenwert für derartige Beeinträchtigungen werden im Einzel-
handelserlass Hessen bzgl. der Gesamtheit der von einem Vorhaben betroffenen 
innenstadtrelevanten Sortimente (sog. projektrelevanter Einzelhandel) Umsatz-
verlagerungen von ca. 10 % genannt. Im Einzelfall, z. B. bei Leitsortimenten mit 
besonderer innerörtlicher Relevanz, kann dieser Wert auch niedriger liegen. 
In Bezug auf das Beeinträchtigungsverbot ist auf die vorangegangenen Ausfüh-
rungen (siehe Absatz 1.3 der Begründung) zu verweisen. Demnach werden im 
Rahmen der „worst-case-Betrachtung“ keine städtebaulichen Beeinträchtigungen 
des zentralen Versorgungsbereiches der Friedberger Innenstadt prognostiziert. 
Im Umland sind weder wesentliche Beeinträchtigungen zentraler Lagen noch Ver-
luste der zentralörtlichen Funktion abzuleiten. 

 
3.2 Landschaftsplanung 
Im landschaftsplanerischen Gutachten von 2001 liegt das Plangebiet im Bereich der 
Siedlungsfläche.  
 
3.3 Schutzzonen 
Das Plangebiet liegt im Heilquellenschutzgebiet Bad Nauheim, in der quantitativen Zone 
D, Verordnung vom 24.10.1984 und Änderung vom 01.07.1988. Die geltenden Verbote 
in der genannten Verordnung sind zu beachten. 
 
 
4 STÄDTEBAULICHE ZIELE 
 
4.1 Städtebauliche Konzeption 
 
Ziel der Planung ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für eine bauliche Erweite-
rung des bestehenden Elektrofachhandels zu schaffen.  
 
Geplant ist ein Anbau mit einer Tiefe von 7,50 und einer Länge von ca. 37 m an die be-
stehende 1-geschossige Verkaufshalle in Richtung Wendehammer der Dieselstraße. Ein 
kleinerer Anbau erfolgt in Verlängerung der nördlichen sowie östlichen Bauflucht. 
Durch die Anbauten erfolgt keine zusätzliche Versiegelung von Fläche. 



 8 

Die Verkaufsfläche des Elektrofachmarktes erhöht sich von derzeit 1.713 m² auf  ca. 
2.085 m².  
Durch die Erhöhung der Verkaufsfläche entsteht gem. Stellplatzsatzung der Stadt Fried-
berg ein Mehrbedarf von ca. 12 Stellplätzen. Die Stellplätze sollen im nördlichen Grund-
stücksbereich untergebracht werden. Dazu soll ein Teil der bisher durch den Grund-
stückseigentümer  als Hausgarten genutzten Fläche, als Parkplatz hergestellt werden. 
Die betreffende Fläche (ca. 130 m²) ist im bestehenden Bebauungsplan als überbaubare 
Grundstücksfläche bzw. Fläche mit besonderer Zweckbestimmung, für Stellplätze und 
betriebsbedingte Verkehrsflächen festgesetzt. 
 
Die Erschließung erfolgt wie bisher über die Dieselstraße.  
Die geplante Erweiterung der Parkplatzfläche führt nicht zu einer Zunahme der Lärmim-
missionen in der Nachtzeit ab 22:00 Uhr. Die zusätzlichen Stellplätze sind dem Elektro-
fachmarkt zugeordnet, der bis 20:00 Uhr geöffnet ist.  
 
Die Entwässerung erfolgt über den bestehenden Hausanschluss an die Kanalisation.  
 
 

       
Bereich - westlicher Anbau      Bereich – östlicher Anbau 
 

 Bereich – Erweiterung Parkplatz 
 
 
5  GRÜNORDNERISCHE ZIELE 
 
Die neuen Anbauten an den bestehenden Elektrofachmarkt werden auf bereits versiegel-
ten Flächen errichtet. Die Erweiterung der Parkplatzfläche im Norden liegt innerhalb der 
derzeit festgesetzten überbaubaren Grundstückfläche bzw. der Fläche mit besonderer 
Zweckbestimmung (u.a. für Stellplätze).  Somit erfolgt kein zusätzlicher Eingriff in Natur 
und Landschaft.  
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Folgende landschaftspflegerische Maßnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt: 
- 100 %-ige Dachbegrünung mit Ausnahme von Flächen für Belichtung und Belüftung, 

sowie technischen Aufbauten (Erhöhung des Begrünungsanteils von bisher 60% auf 
100%)  

- wasserdurchlässige Bauweise von Stellplätzen (Fugenpflaster, Rasengittersteine) 
- Durchgrünung von Stellplatzanlagen 
- Begrünung der nicht überbauten Grundstücksflächen 
- Fassadenbegrünung 

 
 
6 GEPLANTE ÄNDERUNGEN IM BEBAUUNGSPLAN 
 
a) Erhöhung der maximal zulässigen Verkaufsfläche des Elektrofachmarktes von 

derzeit 1.800 m² auf max. 2.100 m² 
Begründung:  
Durch die geplanten Anbauten erhöht sich die Verkaufsfläche von bisher 1.713 m² auf  
ca. 2.085 m². Die Festsetzung der max. zulässigen Verkaufsfläche für den Elektrofach-
markt wird deshalb entsprechend erhöht.  
 
 
b) Festsetzung einer maximal zulässigen Überschreitung der GRZ gem. § 19(4)  

BauNVO von 55% für Stellplätze und Zufahrten 
Begründung: 
Gemäß § 19(4) BauNVO 1990 darf die zulässige Grundfläche (hier Grundflächenzahl 
von 0,6) durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten bis zu 50% über-
schritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8.  Im Bebau-
ungsplan können davon abweichende Bestimmungen getroffen werden. Der bestehende 
Bebauungsplan enthält bisher keine abweichende Regelung.   
Durch den derzeit genehmigten baulichen Bestand (Baugenehmigung vor 1990 nach 
dem damals noch geltenden Bebauungsplan Nr. 5 „Gießener Straße“ von 1967) wird bei 
Anrechnung der Stellplätze und Zufahrten die heute max. zulässige Grundflächenzahl 
von 0,8 bereits überschritten (vorhanden 0,91).  
Die vorhandene Überschreitung war nach dem damaligen Planungsrecht für das Grund-
stück zulässig, da die Grundflächen der Stellplätze und Zufahrten nicht angerechnet 
wurden. 
 
Die Festsetzung erfolgt somit als Anpassung an den baulichen Bestand.  
 
Durch die geplante Erhöhung der Verkaufsfläche sind gem. Stellplatzsatzung der Stadt 
Friedberg, zusätzliche Stellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen. Da diese Stellplät-
ze auf dem vorhandenen Parkplatz sowie im Parkdeck nicht mehr untergebracht werden 
können, ist eine Erweiterung des Parkplatzes um ca. 130 m² innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche sowie der Fläche mit besonderer Zweckbestimmung u.a. für Stellplät-
ze erforderlich. Die max. Grundflächenzahl erhöht sich dadurch auf ca. 0,92. 
Die Festsetzung einer maximal zulässigen Überschreitung der GRZ gem. § 19 (4) 
BauNVO von 55 % ermöglicht eine maximale Grundflächenzahl von 0,93.  
 
 
c) Verschiebung der westlichen Baugrenze in Richtung Wendehammer  
Begründung: 
Die Verschiebung der Baugrenze ist erforderlich, da durch den westlichen Anbau die 
vorhandene Baugrenze überschritten wird. Die derzeit hier festgesetzte Fläche für Stell-
plätze wird dadurch reduziert. 
 
 



 10 

d) Änderung der Festsetzung zur Begrünung der Grundstücksfreiflächen – Weg-
fall der derzeit festgesetzten Mindestbegrünung von 20% 

Begründung: 
Aufgrund der bereits vorhandenen, genehmigten Versiegelung des Grundstücks durch 
notwendige Stellplätze und Zufahrten (> 90%) ist die Einhaltung der derzeit im Bebau-
ungsplan festgesetzten Mindestbegrünung von 20% nicht möglich.  
Die neue Festsetzung soll gewährleisten, dass alle nicht überbauten Grundstücksfreiflä-
chen begrünt werden. 
 
 
e) Erhöhung des Anteils der vorgeschriebenen Dachbegrünung von bisher 60% 

auf 100%, mit Ausnahme von notwendigen Flächen für Belichtung, Belüftung 
und technischen Aufbauten 

Begründung: 
Die Festsetzung orientiert sich an dem aktuellen Stand der Bauleitplanung für Gewerbe- 
und Sondergebiete in Friedberg. Dadurch wird gewährleistet, dass die geplanten Anbau-
ten vollständig begrünt werden. Die Festsetzung dient außerdem als Kompensation für 
den Wegfall der Mindestbegrünung der Grundstücksfreiflächen. 
 
 
f)  Anpassung der Zweckbestimmung des Sondergebietes und der festgesetzten 

Art der baulichen Nutzung an die Vorgaben des Regionalen Flächennutzungs-
plans 

Begründung: 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurde vom Regionalver-
band Frankfurt/ Rhein-Main darauf verwiesen, dass der im Bebauungsplan enthaltene, 
umfangreiche Katalog der zulässigen Nutzungen nicht dem Regionalen Flächennut-
zungsplan und dem Regionalen Einzelhandelskonzept entspricht. Es wurde angeregt, 
den Katalog der zulässigen Nutzungen an die entsprechenden Vorgaben anzupassen.  
Die Zweckbestimmung des Sondergebietes und die festgesetzte Art der baulichen Nut-
zung werden deshalb entsprechend der vorhandenen Nutzung und den Vorgaben des 
Regionalen Flächennutzungsplans angepasst. Darüber hinausgehende Festsetzungen 
zur Nutzungsart werden gestrichen. 
 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen: 
 

Bisherige Festsetzungen im Bebauungsplan 
 

Erläuterung der vorgesehenen Än-
derungen 

SO  SONDERGEBIET (§ 11 BauNVO): 
Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel, Spielo-
thek 

 
wird geändert in Zweckbestimmung:  
- Elektrofachhandel 

Zulässig sind folgende Nutzungen: 
- Möbelhaus, Möbelmarkt, Handel mit Büromöbeln, so-

weit die zentrumstypischen Randsortimente, wie z. B. 
Glas/Porzellan/Keramik, Lampen, Heimtextilien, Ge-
schenkartikel, Dekorationsartikel etc. die nicht die im 
Bebauungsplan näher bezeichneten Flächenbeschrän-
kungen überschreiten; 

- Einzelhandel mit Antikmöbeln und sonstigen Antiquitä-
ten; 

- Kfz-Handelsbetriebe, Autohaus, Gebrauchtwagenhan-
del, Kfz-Werkstätten mit angegliedertem Fahrzeugver-
kauf sowie Autozubehör, Zweiradhandel- und Repara-
tur, Autoglaserei, Autoservice, Autovermietung, Auto-
zubehör und Reifenhandel, Handel mit Campingwagen 
und- artikeln, Fahrradhandel, Autowaschstraße; 

- Fahrschule; 
 

 
Die Nutzungen, die nicht der Zweckbe-
stimmung des Bebauungsplans und der 
Darstellung des Reg FNP entsprechen, 
werden gestrichen! 
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- Elektrofachhandel mit einer max. Verkaufsfläche 
von 1800m² (braune Ware, weiße Ware, CD's, 
DVD's,Video's, Computer, Telekommunikation);  

 
 
 
 
 
 
- Video-, CD-, DVD-Verleih; 
- Computershop; 
- Getränkemarkt ohne ergänzende Nahrungs- und Ge-

nussmittelsortimente 
- Bau- und Heimwerkermarkt mit Gartencenter; 
- Baufachmarkt (Sanitär, Heizung, Fliesen, Türen, Fens-

ter, Bodenbeläge, Werkzeuge, Maschinen, Gartenmö-
bel, Schwimmbad und Teichanlagen, Sauna, Kantine, 
Markisen); 

- Gartenfachmarkt; 
- Großhandelsbetriebe ohne Verkauf an Endverbrau-

cher; 
- nicht erheblich störende Handwerksbetriebe mit Werk-

stattgebundenem Verkauf und weniger als 200 m² Ver-
kaufsfläche; 

- Lebensmittel bis zu einer Verkaufsfläche von 1.200 m²; 
- Fotogeräte, optische Erzeugnisse und Zubehör mit 

einer Verkaufsfläche von max. 15 m² 
 
 
 
 
 
- Spielothek mit max. 1400 m² Nutzfläche. 

- Die Verkaufsfläche des Elektrofachhan-
dels wird auf 2.100 m² erhöht.  

- Die Auflistung der Einzelsortimente ist 
teilweise überholt und wird gestrichen. 
Die städtebauliche und versorgungs-
strukturelle Verträglichkeit des Elektro-
fachhandels mit seinen Sortimenten ist 
gutachterlich belegt. 

 
- Video-, CD-, DVD-Verleih bleibt als aus-
nahmsweise zulässige Nutzung im Be-
bauungsplan erhalten (vorhandene Vide-
othek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Die Sortimente Fotogeräte und optische 
Erzeugnisse sind im Elektrofachhandel 
integriert, die städtebauliche und versor-
gungsstrukturelle Verträglichkeit des 
Elektrofachhandels mit seinen Sortimen-
ten ist gutachterlich belegt. 

 
- Spielothek bleibt als ausnahmsweise 
zulässige Nutzung im Bebauungsplan 
erhalten, die max. zulässige Fläche wird 
auf den derzeitigen Bestand reduziert 
(vorhandene Spielothek ca. 800 m²) 

 

Als Randsortimente sind zulässig: 
 

-  Hausrat aus Eisen, Metall und Kunststoff; 
-  Schneidwaren, Bestecke u. ä.; 
-  Feinkeramik und Glaswaren für den Haushalt; 
-  kunstgewerbliche Erzeugnisse; 
-  Fahrräder, Fahrradbedarf und Autozubehör sowie  
-  Innenleuchten. 
 
Für das gesamte Randsortiment darf nur 10 % der ge-
samten überdachten Verkaufsfläche in Anspruch ge-
nommen werden; je Warengruppe des zulässigen Rand-
sortiments ist eine Verkaufsfläche von max. 200 m² zu-
lässig. 
 

 
 
Die zulässigen Randsortimente werden 
komplett gestrichen und sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplans! 

Grundsätzlich unzulässig sind folgende Warengruppen: 
 

-  Drogerieartikel und Arzneimittel; 
-  Papier, Bürobedarf, Schreibwaren; 
-  Textilien/Wäsche; 
-  Schuhe und Lederwaren (außer Arbeitsschuhe und 

Arbeits-handschuhe); 
-  Uhren und Schmuckwaren; 

 
 
Die unzulässigen Warengruppen werden 
komplett gestrichen und sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplans! 
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Nachfolgend werden die neuen Festsetzungen zur Zweckbestimmung des Sondergebie-
tes und zur Art der baulichen Nutzung dargestellt und begründet. 
 

Neue Festsetzungen im Bebauungs-
plan 

 

Begründung der Festsetzung 

SO  SONDERGEBIET (§ 11 BauNVO): 
Zweckbestimmung: Elektrofachhandel 

Die Änderung erfolgt entsprechend der Darstellung 
im Regionalen Flächennutzungsplan (RegFNP). 

 

Allgemein zulässig ist folgende Nutzung: 
  
 
 

- Elektrofachhandel mit einer max. Verkaufs-
fläche von 2.100 m²    

 
 
 
 

 

Die festgesetzte allgemein zulässige Nutzung ent-
spricht der Hauptnutzung im Sondergebiet und folgt 
der Zweckbestimmung des Bebauungsplans.  
 

Die Nutzung Elektrofachhandel war bereits im beste-
henden Bebauungsplan (Bebauungsplan Nr. 5 „Gie-
ßener Straße“, 3. Änderung) festgesetzt. Die Nutzung 
entspricht den Darstellungen des RegFNP (Sonder-
gebiet Elektrofachmarkt). 
Für die Vergrößerung der festgesetzten Verkaufsflä-
che von bisher 1.800 m² auf 2.100 m² wurde die städ-
tebauliche und versorgungsstrukturelle Verträglichkeit 
in einem Gutachten der GMA – Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung, Köln geprüft. Im Ergeb-
nis wurde die geplante Erweiterung hinsichtlich der 
städtebaulichen und versorgungsstrukturellen Aus-
wirkungen als verträglich eingestuft (siehe Kapitel 1.3 
der Begründung).  

 

Ausnahmsweise zulässig sind folgende 
Nutzungen: 
 
 
 
 
 
 

- Video-, CD-, DVD-Verleih 
 
 
 
 
 

- Spielothek mit max. 800 m² Nutzfläche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Anlagen für kulturelle und sportliche 
Zwecke 

 

 

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind er-
gänzende Nutzungen, die der Zweckbestimmung des 
Sondergebietes nicht entgegenstehen und räumlich 
gegenüber der Hauptnutzung untergeordnet sind. 
Die Zulässigkeit einer ausnahmsweise zulässigen 
Nutzung muss im konkreten Einzelfall geprüft wer-
den. 
 

Die Nutzung ergänzt die Hauptnutzung.  
Eine Videothek wurde 2005 genehmigt und entspricht 
den Festsetzungen des bisher gültigen Bebauungs-
plans Nr. 5 „Gießener Straße“, 3. Änderung, rechts-
kräftig seit 25.09.2004. 
 

Die Nutzung ergänzt die Hauptnutzung. 
Eine Spielothek wurde 2005 genehmigt und ent-
spricht den Festsetzungen des bisher gültigen Be-
bauungsplans Nr. 5 „Gießener Straße“, 3. Änderung, 
rechtskräftig seit 25.09.2004. Die zulässige Nutzflä-
che wird auf den vorhandenen Bestand reduziert. 
 

Beide Nutzungen (Spielothek und Videothek) wurden 
im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
neben der Hauptnutzung Elektrofachmarkt in den 
Katalog der zulässigen Nutzungen im Bebauungsplan 
aufgenommen. Im Rahmen der Behördenbeteiligung 
wurden hierzu weder vom RP Darmstadt noch vom 
damaligen Planungsverband Bedenken vorgetragen.  
 

Die Nutzungen ergänzen die Hauptnutzung und ste-
hen dieser nicht entgegen. Sie sind im bestehenden 
Gebäude auch aufgrund ihrer Raumansprüche (gro-
ße Räume, Hallen - ohne natürliche Belichtung) mög-
lich.  Im Gebäude wurde 2007 eine Tanzschule mit 
einer Befreiung vom Bebauungsplan genehmigt. 
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7 KOSTEN DER PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG 
 
Die Grundstücke befinden sich im Privateigentum; die Baumaßnahmen werden von dem 
privaten Bauherrn geplant und hergestellt.  
Der Stadt Friedberg entstehen durch die Planung keine Kosten. 
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